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Bombe ohne Sprengkraft

Am Mittwoch dieser Woche gab die Staatsanwaltschaft Berlin bekannt, sie habe
Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue (§ 266 StGB) gegen Verantwortliche
der Partei Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen. Gegenstand des Verfahrens sei die
Bewilligung eines „Corona-Bonus“ durch die Mitglieder des Bundesvorstands „an sich
selbst“. Presseberichten zufolge hatten nicht nur die Mitarbeiter_innen der
Bundesgeschäftsstelle je 1.500 Euro erhalten, sondern auch sechs Vorstandsmitglieder.
Rechnungsprüfer der Partei hatten bereits im Oktober 2021 Bedenken geltend gemacht: Die
Zahlung sei nicht von parteiinternen Regelungen gedeckt, zudem hätte sie nicht (allein) vom
Bundesvorstand genehmigt werden dürfen. Bereits der Umstand, dass die
Staatsanwaltschaft begonnen hat, die Berechtigung der Vorwürfe zu prüfen, hat für Aufsehen
gesorgt. Boulevardmedien sprechen von einer „politischen Bombe“. Dass sie strafrechtliche
Sprengkraft enthält, ist jedoch zu bezweifeln. Das liegt – paradoxerweise – an der Weite des
Untreuetatbestandes. Dieser begegnen Rechtsprechung und Literatur mit
tatbestandsbegrenzenden Kriterien und einer kasuistischen Einzelfallbetrachtung.
Infolgedessen ist ein Anfangsverdacht zwar leicht begründet, die Anforderungen an die
Feststellung eines strafbaren Verhaltens liegen aber deutlich höher.

Staunenswerte Vagheit

Der Untreuetatbestand schützt das Vermögen vor einer Schädigung durch Personen, die zur
Betreuung der Interessen des Vermögensinhabers bestellt sind. Unternehmen, Parteien und
andere juristische Personen, die selbst nicht handlungsfähig sind, können nur mit Hilfe ihrer
Organe oder gesetzlichen Vertreter über ihr Vermögen disponieren. Diese Trennung von
Handlungsmacht einerseits und Vermögensinhaberschaft andererseits begründet eine
strukturelle Anfälligkeit der Vermögen für Schädigungen durch treu- oder jedenfalls sorglose
Vermögenswalter. Eine Gesellschaft, in der Vermögen weithin fremdverwaltet werden und
Informationen über das Vermögen und seinen Einsatz immer asymmetrischer verteilt sind, ist
darauf angewiesen, dass Vermögensentscheidungen den Willen des Vermögensinhabers
repräsentieren und nicht die Interessen der Vertreter oder Dritter.  Dies ist der eine Grund,1)

https://verfassungsblog.de/bombe-ohne-sprengkraft/
https://verfassungsblog.de/author/michael-kubiciel/
https://verfassungsblog.de/author/michael-kubiciel/
https://www.berlin.de/generalstaatsanwaltschaft/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1169547.php
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/bundesvorstand-gruene-berlin-ermittlung-staatsanwaltschaft?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-10/gruenen-rechnungspruefer-kritik-sonderzahlungen-annalena-baerbock-robert-habeck
https://www.bild.de/video/clip/bild-tv/ermittlungen-gegen-gruenen-chefs-vorwuerfe-sind-eine-politische-bombe-78884726.bild.html


2/4

weshalb der Untreuetatbestand in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Tatbestand
des Wirtschaftsstrafrechts avanciert ist. Der andere Grund ist, dass der Tatbestand von einer
geradezu staunenswerten Vagheit ist. Der historische Gesetzgeber – der Tatbestand gilt seit
dem 26.5.1933, seine Wurzeln reichen aber tiefer – hat lediglich eine „Art Rahmenvorschrift“
zum „strafrechtlichen Schutz von Treu und Glauben im Verkehr“ geschaffen (treffend RGSt
69, 58, 61 f.). Der Konkretisierung bedarf nicht nur der Adressatenkreis der Norm; unklar ist
auch, wann ein tatbestandlich-pflichtwidriges Verhalten vorliegt.

Die weite Fassung macht die Vorschrift zu einem „Ermittlungsgeneralschlüssel“, der nicht nur
auf Fehlverhalten in der Wirtschaft passt, sondern auch im politischen Kontext – Stichwort:
Haushaltsuntreue, Parteispenden – verwendet worden ist. Ungeachtet der verbreiteten Kritik
an seiner Vagheit hat das Bundesverfassungsgericht den „sehr weit gefassten und
verhältnismäßig unscharfen“ Tatbestand im Jahr 2010 für gerade noch so
verfassungskonform erachtet: Weil und soweit er „hinreichend restriktiv und präzisierend
ausgelegt“ werden könne, sei er mit dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG „noch
zu vereinbaren“ (BVerfGE 126, 170, 200 ff.). Bestimmt ist der Tatbestand danach, weil er mit
Hilfe von Präjudizien bestimmbar ist. Eine Logik, die die Adressaten der Sanktionsnorm –
Staatsanwältinnen und Richter – eher überzeugen dürfte als die Adressaten der
Verhaltensnorm.

Interesse und Verfahren

Sucht man nach für unseren Fall einschlägigen höchstrichterlichen Urteilen, die Maßstäbe
für die Bestimmung einer untreuespezifischen Pflichtverletzung enthalten, springen zwei
Entscheidungen ins Auge.

Zunächst zu nennen ist die Mannesmann-Entscheidung aus dem Jahr 2005. Gegenstand
des Verfahrens waren sogenannte Anerkennungsprämien für Vorstandsmitglieder nach
einem (letztlich erfolglosen) Kampf gegen die Übernahme durch den britischen Konkurrenten
Vodafone. Diese – millionenschweren – Prämien wurden zwar mit Zustimmung des
zuständigen Gremiums gewährt, es gab für sie aber keine rechtliche Grundlage in den
Dienstverträgen. Letztere regelten die Vergütung für geleistete Arbeit abschließend,
zusätzliche Anerkennungsprämien sahen sie nicht vor. Für den 3. Strafsenat war dies jedoch
für sich gesehen unproblematisch. Denn Boni könnten auch einen Zweck haben, der über
die Honorierung besonderer Leistungen hinausgeht: das Signal an Vorstände oder andere
leitende Mitarbeiter, dass sich „außergewöhnliche Leistungen“ auch künftig lohnen (BGHSt
50, 331, 337). Eine solche Anreizwirkung für die Zukunft könne im Unternehmensinteresse
liegen, wobei sich die Höhe möglicher Bonuszahlungen „einer generalisierbaren
Betrachtung“ entziehe, so der 3. Strafsenat. Diese organ- bzw. vorstandsfreundliche
Auslegung nützte den Angeklagten indes nichts: Weil die Mannesmann AG nach der
Übernahme durch Vodafone zerschlagen und das Management ausgetauscht wurde, ließen
sich die Bonuszahlungen nicht als Motivation für die Zukunft deuten. Eine solche gab es
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nicht. Völlig anders ist der Fall von Bündnis 90/Die Grünen gelagert: Vor der Partei lag das
Jahr 2021 mit einem Bundestagswahlkampf inmitten einer Pandemie. Eine zusätzliche
Motivation, die in der Anerkennung besonderer Leistungen während des ersten Corona-
Jahres liegt, verstieß sicherlich nicht gegen die Interessen der Partei.

Das Berliner Ermittlungsverfahren unterscheidet sich noch in einem anderen Punkt vom
Sachverhalt der Mannesmann-Entscheidung. Während die Konzernmanager ihre
Anerkennungsprämie der Entscheidung eines Präsidiums verdanken, soll sich der
Bundesvorstand der Grünen die Bonuszahlungen selbst gewährt haben. Könnte also das
Verfahren, wie über die Auszahlung entschieden wurde, anstatt der Entscheidung selbst
einen Untreuevorwurf rechtfertigen? Das lässt sich bezweifeln. Klar ist zunächst, dass jede
juristische Person zur Konkretisierung ihrer Vermögensinteressen eines Organs bedarf; darin
unterscheiden sich Parteien nicht von Unternehmen. Während es in Aktiengesellschaften
neben dem Vorstand einen Aufsichtsrat gibt und Vergütungsfragen häufig von speziellen
Ausschüssen oder Präsidien des Aufsichtsrates geklärt werden, weisen die Satzungen von
Parteien eine deutlich andere Organstruktur aus. Blickt man in die Satzung des
Bundesverbandes der Partei Bündnis 90/Grünen fällt es schwer, ein Gremium zu
identifizieren, das neben dem die täglichen Geschäfte leitenden Vorstand noch für die
Zahlung von Jahresboni zuständig sein könnte. Auch dem „Bundesfinanzrat“ und dem
„Bundesfinanzausschuss“ weisen § 19 Abs. 2, 3 der Satzung nicht explizit eine besondere
Zuständigkeit zu. Insoweit mögen Strukturen verbesserungsbedürftig sein, vielleicht könnten
auch Zuständigkeitsfragen genauer geregelt werden – einen strafrechtlichen Vorwurf
begründet all das aber nicht.

Unklug, aber nicht strafbar

Doch selbst wenn sich ein Verfahrensverstoß feststellen ließe, müsste dies nicht zur
Strafbarkeit führen. Denn der 1. Strafsenat des BGH hat in der Kölner CDU-Spendenaffäre
im Einklang mit anderen Urteilen betont, dass nicht jede Pflichtwidrigkeit bei
vermögensrelevanten Entscheidungen zugleich auch strafbar sei, sondern nur gravierende
Pflichtverletzungen. Relevant für die Beurteilung der Frage, ob ein Handeln „gemessen an
den schutzwürdigen Interessen der Partei“ gravierend sei, soll insbesondere der dem
Parteivermögen drohende Schaden sein (BGHSt 56, 203, 213). Die Auszahlung von sechs
Mal 1.500 Euro mag man als politisch unklug bezeichnen; vermögensstrafrechtlich
gravierend ist sie nicht.
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